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noch für lange Zeit nur ganz sporadisch Verwendung. Erst seit dem 
zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts nimmt der Gebrauch der Stan-
desbezeichnung Edelknecht75, mitunter auch vester edler Knecht76, 
wepner 77 oder vester Mann78 in Urkunden aus dem hohenlohischen 
Raum und anderwärts deutlich zu, woraus man gewiß schließen darf, 
daß der davor noch instabile, nach unten nicht klar abgegrenzte Stand 
der Ritterbürtigen sich inzwischen zunehmend konsolidiert und offen-
bar auch eine standesspezifische Exklusivität entwickelt hatte. Nicht 
von ungefähr ist seit der Mitte des 14. Jahrhunderts – in dem Maße, in 
dem der neu formierte Stand seiner selbst gewiß wurde – ein deutlicher 
Rückgang in der Verbreitung der Ritterwürde zu beobachten79. 

Damit bewegen wir uns wieder im Zeithorizont der ältesten hohen-
lohischen Lehnbücher, in denen die Adelslehen erst in Ansätzen von 
den Bauernlehen geschieden sind. Und das kann nicht wundernehmen, 
denn naturgemäß reproduzieren Lehnbücher Rechtsverhältnisse, die 
älter sind als ihre erstmalige, einem Zug der Zeit folgende Verschrift
lichung80. Auch die frühen schriftlichen Aufzeichnungen anderer 
Lehnhöfe weisen neben den Adelslehen einen mehr oder minder um-
fangreichen Bestand an Bauernlehen aus81, so vor allem für die Hoch-
stifte Würzburg82 und Osnabrück83; auch die ältesten Lehnregister der 
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